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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

53 Wirtschaftsförderung

Norm

BAO §201;

InvestPrämG §9;

Rechtssatz

Wenn die AbgBeh ihre Bedenken gegen die Zuerkennung der Investitionsprämie zum Anlaß nimmt, einen Bescheid iSd

§ 201 BAO zu erlassen, so hindert dies eine Gutschrift der Investitionsprämie nach § 9 InvestPrämG.
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